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 § 6 

6. Änderung Gewerbegebiet West I mit Anschluss an die L1362 Änderungsauf-

stellungsbeschluss für das Gesamtgebiet 

1. Sachvortrag 

Bürgermeister Hans Michael Burkhardt stellt den Sachvortrag vor.  

Am 05.07.2016 fasste der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung den Aufstellungsbeschluss 

über das Plangebiet „6. Änderung Gewerbegebiet West I mit Anschluss an die B28. Bei dem da-

mals festgelegten Bebauungsplangebiet wurden die Flächen des ehemaligen Baumarkts sowie 

eine Teilfläche des Parkplatzes zwischen Baumarkt und real,-Markt einbezogen, obwohl für diese 

Flächen bereits ein Bebauungsplan besteht. Bei einer erneuten Überprüfung der Bebauungspl-

angebietsabgrenzung wurde festgestellt, dass die Bebauungsplangrenzen auch deutlich enger 

gezogen werden kann, da die 6. Änderung des Gewerbegebiets West lediglich die zusätzliche Er-

schließung des Gebiet über die ehemalige B28 (heute L1362) sowie den Radwegausbau als neue 

Festsetzungen beinhalten. Für alle weiteren Flächen bestehen bereits ausreichende bebauungs-

planrechtliche Festsetzungen. Außerdem muss nach der Abstufung der B28 zur Landesstraße 

L1362 auch der Name des Bebauungsplangebiets geändert werden. 

Daher wird vorgeschlagen, den am 05.07.2016 gefassten Aufstellungsbeschluss entsprechend 

abzuändern und lediglich die Straße mit allen grünplanerischen Festsetzungen sowie den Fest-

setzungen für Zu- und Ausfahrten und den Radwegausbau einzubeziehen. Die Abgrenzung des 

Plangebiets schließt danach folgende Flurstücke ein: 
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1627 (Teilfläche), 1640 (Teilfläche), 1986 (Teilfläche), 2045 (Teilfläche), 2042 (Teilfläche), 2041 

(Teilfläche), 2040 (Teilfläche), 2039 (Teilfläche), 6293 (Teilfläche), 6295 (Teilfläche), 6297 (Teil-

fläche). 

Die Abgrenzung kann auch dem in Anlage 2 beigefügten Abgrenzungsplan entnommen werden. 

Die Entwicklung wird wie bisher auch aus dem Flächennutzungsplan heraus vorgenommen. 

 

2. Beratung 

Gemeinderat Hans-Martin Ott erkundigt sich danach, ob die Flurstücke 2040 und 2041 bereits 

enthalten sind. Die stellvertretende Amtsleiterin Anna-Lisa Kellner bejaht dies und stellt den Plan 

der 5. Änderung vor. 

Gemeinderat Klaus Brösamle möchte wissen, was sich dadurch ändert. Bürgermeister Hans Mi-

chael Burkhardt erklärt, dass sich die Bebauungsplankosten verringern. 

Sodann fasst das Gremium bei 16 Zustimmungen folgenden einstimmigen 

Beschluss: 

Der neuen Abgrenzung des Bebauungsplans sowie der Namensänderung von „6. Änderung Ge-

werbegebiet West I mit Anschluss an die B28“ in „6. Änderung Gewerbegebiet West I mit An-

schluss an die L1362“ wird zugestimmt. 

 




